
 

 
 

Anlage 1 zu Nr. 70.371 VV BauO NRW 

Muster 

 

Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen 

 

 (Ort, Datum) 
 

 

Bescheinigung 

 

Frau/Herrn  
 (Vorname, Name, Anschrift) 

  
 Mitgliedsnummer IK Bau NRW 
 

wird nach Feststellung der in Nr. 70.32/70.35*) VV BauO NRW genannten Voraussetzungen 

bescheinigt, dass sie/er*) bauvorlageberechtigt ist als Ingenieur in/Ingenieur*) der Fachrichtung 

Bauingenieurwesen nach § 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauO NRW/§ 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

BauO NRW*). 

 

 

 

 

_________________________ 

(Unterschrift) 
 

 

                                                 
*) Unzutreffendes streichen 



 

 
 

Anlage 2 zu Nr. 70.371 VV BauO NRW 

Muster 

 

Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen 

 

 (Ort, Datum) 
 

 

Bescheinigung 

 

Frau/Herrn  
 (Vorname, Name, Anschrift) 

  
 Mitgliedsnummer AK NRW  
 

wird nach Feststellung der in Nr. 70.33/70.35*) VV BauO NRW genannten Voraussetzungen 

bescheinigt, dass sie/er*) bauvorlageberechtigt ist als Innenarchitektin/Innenarchitekt*) nach 

§ 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauO NRW/§ 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauO NRW*). 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(Unterschrift) 

                                                 
*) Unzutreffendes streichen 



 

 
 

Anlage 3 zu Nr. 70.371 VV BauO NRW 

Muster 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde   
(Aktenzeichen/Bauscheinnummer) (Ort, Datum) 
 

Bescheinigung 

 

Für das Bauvorhaben   
 (Art, z.B. Wohnhaus) 
 
in 

 

 (Ort, Straße) 
 
hat Frau/Herr 

 

 (Vorname, Name, Anschrift) 

  
 
die Bauvorlagen als Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser*) durch Unterschrift anerkannt. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren für dieses Bauvorhaben ist ihre/seine∗  
Bauvorlageberechtigung geprüft und festgestellt worden. Sie/Er∗  ist als Meister des Maurer-, 
Beton- oder Stahlbetonbauerhandwerks oder des Zimmererhandwerks nach Artikel II, Abs. 3 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung vom 15. Juli 1976 (GV. NRW. S. 
264) bauvorlageberechtigt. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bescheinigung dient ausschließlich der Erleichterung des Nachweises der 
Bauvorlageberechtigung. Bestehen Zweifel, ob die Entwurfsverfasserin oder der 
Entwurfsverfasser die Bauvorlageberechtigung besitzt oder noch besitzt, können die 
Bauaufsichtsbehörden entsprechend Nr. 70.3 VV BauO NRW die Bauvorlageberechtigung 
erneut prüfen. 
 
  
_________________________ 
(Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*) Unzutreffendes streichen 
 
 


